
 

 
Bitte beachten: 
 

„§ 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG betrifft Bauleistungen einschließlich Werklieferungen 
und sonstige Leistungen im Zusammenhang mit Grundstücken, die der Herstellung, 
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. 
 
Leistungen im Zusammenhang mit der Vermietung von modularen Einheiten 
(Container als bewegliche Gegenstände) führen nicht zur Anwendung der 
Regelungen zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers.“ 
 






